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RS OGH 1990/10/9 4Ob152/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1990

Norm

UrhG §74 Abs1

Rechtssatz

Diese Regelung ndet ihre sachliche Rechtfertigung darin, daß der Gewerbeinhaber (Unternehmer) bei solchen

Erzeugnissen (letztlich) alle Herstellungskosten (Materialkosten, Lohnkosten, Generalunkosten) sowie das Risiko des

Mißlingens des geschützten Erzeugnisses trägt. Das gilt auch dann, wenn etwa der Fotojournalist selbst Eigentümer des

Fotoapparates ist, mit dem er für seinen Arbeitgeber Bilder herstellt.
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